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Statistisches Landesamt 
des Freistaates Sachsen 

Erhebung der Investitionen für den Umweltschutz 

im Jahr 2023 bei Unternehmen 

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (BStatG) 1 und nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 (DS-GVO)2 

Zweck, Art und Umfang der Erhebung 

Die jährliche Erhebung der Statistik über Investitionen für den Umweltschutz 
wird bundesweit durch die Statistischen Ämter der Länder bei Unternehmen 
und Betrieben des Produzierenden Gewerbes mit Ausnahme des Baugewerbes 
durchgeführt. Ihre Ergebnisse liefern Informationen über den Umfang, die Struk
tur und die Entwicklung der Investitionstätigkeit für den Umweltschutz. Sie dient 
für Zwecke der Umweltpolitik und als Grundlage zur Erfüllung EU-rechtlicher 
Berichtspflichten. 

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht 

Rechtsgrundlage ist das Umweltstatistikgesetz (UStatG) in Verbindung mit dem 
BStatG und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DS-GVO. Erhoben werden die Anga
ben zu § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStatG in der Untergliederung nach § 11 
Absatz 1 Satz 2 und 3 UStatG. 

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 14 Absatz 1 UStatG in Verbindung mit 
§ 15 BStatG. Nach § 14 Absatz 2 Nummer 8 Buchstabe a UStatG sind die
Inhaberinnen/Inhaber oder Leitungen der genannten Unternehmen auskunfts
pflichtig.

Nach § 11 a Absatz 2 BStatG sind alle Unternehmen und Betriebe verpflichtet, 
ihre Meldungen auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu über
mitteln. Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten 
Online-Verfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine zeitlich befris
tete Ausnahme von der Online-Meldung vereinbart werden. Dies ist auf form
losen Antrag möglich. Die Pflicht, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, bleibt 
jedoch weiterhin bestehen. 

Nach § 14 Absatz 4 UStatG besteht für Unternehmen, deren Inhaberinnen/ 
Inhaber Existenzgründerinnen/Existenzgründer sind, im Kalenderjahr der 
Betriebseröffnung keine Auskunftspflicht. In den beiden folgenden Kalender
jahren besteht keine Auskunftspflicht, wenn das Unternehmen im jeweils letzten 
abgeschlossenen Geschäftsjahr Umsätze in Höhe von weniger als 800000 Euro 
erwirtschaftet hat. Gesellschaften können sich auf die Befreiung von der Aus
kunftspflicht berufen, wenn alle an der Gesellschaft Beteiligten Existenzgründe
rinnen/Existenzgründer sind. 

Nach § 14 Absatz 5 UStatG sind Existenzgründerinnen/Existenzgründer 
natürliche Personen, die eine gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit in Form 
einer Neugründung, einer Übernahme oder einer tätigen Beteiligung aus ab
hängiger Beschäftigung oder aus der Nichtbeschäftigung heraus aufnehmen. 

Existenzgründerinnen/Existenzgründer, die von ihrem Recht, keine Auskunft 
zu erteilen, Gebrauch machen wollen, haben das Vorliegen der vorgenannten 
Voraussetzungen nachzuweisen. Es steht ihnen jedoch frei, die Auskünfte zu 
erteilen. 

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht 
rechtzeitig Auskunft, können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem Zwangsgeld 
nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Länder angehalten werden. 

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter 
https://www.gesetze-im-internet.de/. 
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2 Die Rechtsakte der EU in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache finden Sie auf der 
Internetseite des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union unter https://eur-lex.europa.eu/. 
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Anschrift (formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, wenn wirksame 
Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden. 

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben 
erhalten. 

Hilfsmerkmale, laufende Nummern/Ordnungsnummern, Löschung, 

Statistikregister 

Name, Anschrift, Rufnummern und Adressen für elektronische Post der Erhe
bungseinheit sowie Name und Kontaktdaten der für Rückfragen zur Verfügung 
stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchfüh
rung der Erhebung dienen. In den Datensätzen mit den Angaben zu den Erhe
bungsmerkmalen werden diese Hilfsmerkmale nach Abschluss der Überprüfung 
der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit 
gelöscht. Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden solange verarbeitet und 
gespeichert, wie dies für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen erforder
lich ist. 

Name und Anschrift der Erhebungseinheit sowie die ldentnummer werden im 
Unternehmensregister für statistische Verwendungszwecke (Statistikregister) 
gespeichert (§ 13 Absatz 1 BStatG in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Statistikregis
tergesetz). 

Die verwendete ldentnummer dient der Unterscheidung der in die Erhebung ein
bezogenen Einheiten sowie der rationellen Aufbereitung und besteht aus einer 
frei vergebenen laufenden Nummer. Die ldentnummer darf in den Datensätzen 
mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen bis zu 30 Jahren aufbewahrt wer
den. Danach wird sie gelöscht. 

Die WZ 2008-Nummer ist die Bezeichnung des Wirtschaftszweigs nach der 
„Klassifikation der Wirtschaftszweige Ausgabe 2008" (WZ 2008), in dem der 
jeweilige Betrieb seinen wirtschaftlichen Schwerpunkt hat. 

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, 

Recht auf Beschwerde 

Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, 
können 
- eine Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,
- die Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,
- die Löschung nach Artikel 17 DS-GVO sowie
- die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO
der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 DS-GVO wider
sprechen.

Die Betroffenenrechte können gegenüber jedem zuständigen Verantwortlichen 
geltend gemacht werden. 

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die 
zuständige öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt 
sind. Die antragstellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre Identität 
nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. 

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestim
mungen können jederzeit an die behördliche Datenschutzbeauftragte oder den 
behördlichen Datenschutzbeauftragten des verantwortlichen statistischen Amtes 
oder an die jeweils zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde gerichtet werden 
(Artikel 77 DS-GVO). Deren Kontaktdaten finden Sie unter 
https:/lwww.statistikportal.de/de/datenschutz. 
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